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Protokoll 
 

 

über die am 15. Dezember 2015 von 17.00 Uhr bis 19.30 Uhr im Sitzungszimmer des Kommunal-

zentrums unter dem Vorsitz von Bürgermeister Mag. Stefan Seiwald abgehaltene 

 

 

56. Gemeinderatssitzung (Gemeinderatsperiode 2010 – 2016) 

 

 

Anwesend: Hubert Almberger (ab 17.20 Uhr), Simon Aschaber, Christine Bernhofer, 

Mag. Helga Embacher, August Golser, Johann Grander (ab 17.20 Uhr), 

Christine Gschnaller, Andrea Hauser, Mag. Leo Hofinger, Carlos  

Kammerlander, Manfred Kecht, Ing. Manfred Keuschnigg (ab 17.40 Uhr), 

Heribert Mariacher, Leo Resch, Robert Steger, Franz Viertl, Peter Wallner, 

Dr. Georg Zimmermann 

 

Entschuldigt: Renate Kammerlander (Ersatz: Carlos Kammerlander), Alois Foidl (Ersatz: 

Franz Viertl) 

 

Nicht entschuldigt: niemand 

 

Schriftführer: Dr. Ernst Hofer, MBA 

 

 

 

 

www.st.johann.tirol 

   

Marktgemeinde St. Johann in Tirol 
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Tagesordnung 

(nach Reduktion) 

 

 

 

 

I. Berichte des Bürgermeisters 

 

II. Anträge des Bürgermeisters und des Gemeindevorstandes 

 

1) Vorlage des Entwurfs des Voranschlags für das Haushaltsjahr 2016 (§ 93 Abs. 3 TGO 2001) 

 

III. Berichte und Anträge der Ausschüsse 

 

1) Bauausschuss 

1) Abschluss eines Raumordnungsvertrags: Armin Mächtlen/HAF Projektbau GmbH 

2) Entscheidung über eine Stellungnahme zu einer Änderung des Raumordnungskonzepts 

(Christian Hirnsberger/Ferdinand Oberhofer) 

3) Änderung des Flächenwidmungsplans:  

a) Gst. 178/1 (Paul Weihsbrodt) 

b) Gst. 2782/8 und 2782/9 (Armin Mächtlen) 

c) Gst. .318, .319 und andere (Hansjörg Leitner) 

4) Erlassung eines Bebauungsplans: Gst. 2782/8 und 2782/9 

 

2) Finanzausschuss 

1) Finanzierung von Grundstückskäufen („Pension Riedl“): Entnahme von EUR 500.000,00 

aus der Betriebsmittelrücklage 

 

IV. Anträge, Anfragen und Allfälliges 
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I. Berichte des Bürgermeisters 

 

Am Beginn der Sitzung sind 16 Gemeinderäte anwesend. 

 

Der Bürgermeister setzt die Verhandlungsgegenstände III.1.3.d) Bauausschuss: Änderung des 

Flächenwidmungsplans: Gst. 253/1 (Simon Aschaber) und III.2.2) Finanzausschuss: Festlegung 

von Organisationsstatuten für die Kinderbetreuungseinrichtungen der Marktgemeinde St. Johann 

in Tirol von der Tagesordnung ab. Ein Widerspruch gemäß § 43 Abs. 3 lit. a TGO 2001 erfolgt 

nicht. 

 

II. Anträge des Bürgermeisters und des Gemeindevorstandes 

 

1) Vorlage des Entwurfs des Voranschlags für das Haushaltsjahr 2016 (§ 93 Abs. 3 TGO 2001) 

 

Der Obmann des Finanzausschusses, Dr. Georg Zimmermann, und der Finanzverwalter er-

läutern den Entwurf des Voranschlags für das Haushaltsjahr 2016 mithilfe von mehreren Da-

teien. 

 

Auszüge aus den Präsentationen sind diesem Gemeinderatsprotokoll als Anlage A ange-

hängt. 

 

Hubert Almberger und Johann Grander kommen um 17.20 Uhr zur Sitzung, Ing. Manfred 

Keuschnigg um 17.40 Uhr. Ab diesem Zeitpunkt sind 19 Gemeinderäte anwesend. 

 

Johann Grander berichtet über die erfolgte Vorprüfung des Voranschlags durch den Überprü-

fungsausschuss. Vor dem Hintergrund seines bevorstehenden Ausscheidens aus der Kom-

munalpolitik im Jahr 2016 bittet der langjährige Überprüfungsausschussobmann den Ge-

meinderat, auf die Finanzen der Gemeinde weiterhin „genau“ zu schauen. 

 

Beschluss (19:0): 

 

Gemäß § 93 Abs. 4 TGO 2001 wird der vom Bürgermeister vorgelegte Voranschlag mit den 

nachstehenden Parametern für das Haushaltsjahr 2016 festgesetzt: 
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Ordentlicher Haushalt: 

 

 Betrag in EUR 

Einnahmen 29.141.200,00 

Ausgaben 29.141.200,00 

 

Außerordentlicher Haushalt: 

 

 Betrag in EUR 

Einnahmen 4.141.000,00 

Ausgaben 4.141.000,00 

 

 Betrag in EUR 

Gesamtsumme ordentlicher und außeror-

dentlicher Haushalt somit jeweils 
33.282.200,00 

 

In diesem Zusammenhang erfolgt die Festsetzung des mittelfristigen Finanzplans (§ 88 Abs 1 

TGO 2001) für die Haushaltsjahre 2017, 2018, 2019 und 2020. 

 

 2017 

 

Gesamteinnahmen und Gesamtausgaben Betrag in EUR 

ordentlicher Haushalt 27.494.000,00  

außerordentlicher Haushalt 4.100.000,00 

Gesamtsumme ordentlicher und außerordentlicher 

Haushalt somit jeweils 
31.594.000,00 

 

 2018 

 

Gesamteinnahmen und Gesamtausgaben Betrag in EUR 

ordentlicher Haushalt 26.166.200,00 

außerordentlicher Haushalt 3.700.000,00 

Gesamtsumme ordentlicher und außerordentlicher 

Haushalt somit jeweils 
29.866.200,00 

 

 

 



861 
 

 

 2019 

 

Gesamteinnahmen und Gesamtausgaben Betrag in EUR 

ordentlicher Haushalt 25.504.200,00 

außerordentlicher Haushalt 3.000.000,00 

Gesamtsumme ordentlicher und außerordentlicher 

Haushalt somit jeweils 
28.504.200,00 

 

 2020 

 

Gesamteinnahmen und Gesamtausgaben Betrag in EUR 

ordentlicher Haushalt 26.514.900,00 

außerordentlicher Haushalt 0,00 

Gesamtsumme ordentlicher und außerordentlicher 

Haushalt somit jeweils 
26.514.900,00 

 

III. Berichte und Anträge der Ausschüsse 

 

1) Bauausschuss 

1) Abschluss eines Raumordnungsvertrags: Armin Mächtlen/HAF Projektbau GmbH 

 

Der Bauamtsleiter erläutert die maßgebenden Parameter dieses Verhandlungsgegen-

standes mithilfe von .pdf-Dateien, welche an die Wand des Sitzungszimmers projiziert 

werden. 

 

Beschluss (18:0): [Mag. Helga Embacher stimmt nicht mit] 

 

Der Abschluss des Raumordnungsvertrags mit Armin Mächtlen und der HAF Projektbau 

GmbH laut Anlage B dieses Gemeinderatsprotokolls wird genehmigt. 

 

2) Entscheidung über eine Stellungnahme zu einer Änderung des Raumordnungskonzepts 

(Christian Hirnsberger/Ferdinand Oberhofer) 

 

Der Bauamtsleiter erläutert die maßgebenden Parameter dieses Verhandlungsgegen-

standes mithilfe von .pdf-Dateien, welche an die Wand des Sitzungszimmers projiziert 

werden. 
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Beschluss (17:2): [zwei Ablehnungen in Form von Enthaltungen] 

 

Der Stellungnahme von Ferdinand Oberhofer wird keine Folge gegeben, und die nachste-

hende Änderung des örtlichen Raumordnungskonzepts der Marktgemeinde St. Johann in 

Tirol wird erlassen: 

 

o Ausweisung eines baulichen Entwicklungsbereichs für überwiegende Wohnnutzung 

im Bereich der Gst. 3506/1 und 3506/3 mit folgenden Festlegungen: Indexziffer  

W 5, Zeitstufe ZA und Baudichtestufe D 1 gemäß dem Verordnungstext zum örtli-

chen Raumordnungskonzept 

o Festlegung der Indexziffer W 5: Wohngebiete im freien Landschaftsraum, freiste-

hende Einfamilienhäuser in offener Bauweise und mit überwiegend nur zwei oberir-

dischen Geschoßebenen, weitere Entwicklung: Lückenschließung in Übereinstim-

mung mit der bestehenden Baustruktur, keine weitere Ausdehnung dieser Sied-

lungsbereiche 

o Ausweisung eines baulichen Entwicklungsbereichs für überwiegende Wohnnutzung 

im Bereich der Gst. 3506/1 und 3506/3 mit folgenden Festlegungen: Indexziffer  

W 6, Zeitstufe Z1 und Baudichtestufe D 2 gemäß dem Verordnungstext zum örtli-

chen Raumordnungskonzept 

o Festlegung der Indexziffer W 6: Gemischte Nutzungsstruktur aus Wohngebäuden 

und wohnverträglichen gewerblichen Nutzungen, insbesondere Pensionen, Han-

dels- und Dienstleistungsbetriebe, etc. Im Zuge der Flächenwidmung sind vorzugs-

weise Widmungen als gemischtes Wohngebiet vorzunehmen. 

 

Der Planungsbereich ist in Anlage C dieses Gemeinderatsprotokolls ersichtlich, welche 

einen Bestandteil dieses Beschlusses darstellt. 

 

3) Änderung des Flächenwidmungsplans:  

a) Gst. 178/1 (Paul Weihsbrodt) 

 

Der Bauamtsleiter erläutert die maßgebenden Parameter dieses Verhandlungsgegen-

standes mithilfe von .pdf-Dateien, welche an die Wand des Sitzungszimmers projiziert 

werden. 
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Beschluss (16:1): [Mag. Helga Embacher, Peter Wallner abwesend, eine Ableh-

nung in Form einer Enthaltung] 

 

Es erfolgt nachstehende Änderung des Flächenwidmungsplans der Marktgemeinde 

St. Johann in Tirol: 

 

 Umwidmung eines Teils des Gst. 178/1 von Wohngebiet (§ 38 Abs. 1 TROG 

2011) in Freiland (§ 41 TROG 2011) 

 

 Umwidmung eines Teils des Gst. 178/1 von Freiland (§ 41 TROG 2011) in Wohn-

gebiet (§ 38 Abs. 1 TROG 2011) 

 

Der Planungsbereich ist in Anlage D dieses Gemeinderatsprotokolls ersichtlich, wel-

che einen Bestandteil dieses Beschlusses darstellt. 

 

Gemäß § 70 Abs. 1 TROG 2011 erfolgt mit der Beschlussfassung über die Auflegung 

des Entwurfes gleichzeitig der Beschluss über die dem Entwurf entsprechende Ände-

rung. Dieser Beschluss wird jedoch nur rechtswirksam, wenn innerhalb der Aufle-

gungs- und Stellungnahmefrist keine Stellungnahme zum Entwurf von einer hierzu 

berechtigten Person oder Stelle abgegeben wird. Die Auflegungsfrist beträgt vier Wo-

chen. 

 

b) Gst. 2782/8 und 2782/9 (Armin Mächtlen) 

 

Der Bauamtsleiter erläutert die maßgebenden Parameter dieses Verhandlungsgegen-

standes mithilfe von .pdf-Dateien, welche an die Wand des Sitzungszimmers projiziert 

werden. 

 

Beschluss (17:1): [Mag. Helga Embacher stimmt nicht mit, eine Ablehnung in 

Form einer Enthaltung] 

 

Es erfolgt nachstehende Änderung des Flächenwidmungsplans der Marktgemeinde 

St. Johann in Tirol: 

 

 Umwidmung des Gst. 2782/8 in Sonderfläche für Widmungen mit Teilfestlegungen 

(§ 51 TROG 2011), Festlegung des Zählers: 10 
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o Festlegungen für das erste Obergeschoß: Allgemeines Mischgebiet  

(§ 40 Abs. 2 TROG 2011) und beschränktes Mischgebiet (§ 40 Abs. 6 

TROG 2011) 

o Festlegungen für das zweite Obergeschoß: Vorbehaltsfläche für den ge-

förderten Wohnbau (§ 52a TROG 2011) 

o Festlegungen ab dem dritten Obergeschoß: Allgemeines Mischgebiet 

(§ 40 Abs 2. TROG 2011) 

 Umwidmung eines Teils des Gst. 2782/9 von allgemeinem Mischgebiet (§ 40  

Abs. 2 TROG) in Sonderfläche für Widmungen mit Teilfestlegungen (§ 51 TROG 

2011), Festlegung des Zählers: 10 

o Festlegungen für das erste Obergeschoß: Allgemeines Mischgebiet  

(§ 40 Abs. 2 TROG 2011) und beschränktes Mischgebiet (§ 40 Abs. 6 

TROG 2011) 

o Festlegungen für das zweite Obergeschoß: Vorbehaltsfläche für den ge-

förderten Wohnbau (§ 52a TROG 2011) 

o Festlegungen ab dem dritten Obergeschoß: Allgemeines Mischgebiet 

(§ 40 Abs. 2 TROG 2011) 

 

Der Planungsbereich ist in Anlage E dieses Gemeinderatsprotokolls ersichtlich, wel-

che einen Bestandteil dieses Beschlusses darstellt. 

 

Gemäß § 70 Abs. 1 TROG 2011 erfolgt mit der Beschlussfassung über die Auflegung 

des Entwurfes gleichzeitig der Beschluss über die dem Entwurf entsprechende Ände-

rung. Dieser Beschluss wird jedoch nur rechtswirksam, wenn innerhalb der Aufle-

gungs- und Stellungnahmefrist keine Stellungnahme zum Entwurf von einer hierzu 

berechtigten Person oder Stelle abgegeben wird. Die Auflegungsfrist beträgt vier Wo-

chen. 

 

c) Gst. .318, .319 und andere (Hansjörg Leitner) 

 

Der Bauamtsleiter erläutert die maßgebenden Parameter dieses Verhandlungsgegen-

standes mithilfe von .pdf-Dateien, welche an die Wand des Sitzungszimmers projiziert 

werden. 

 

Beschluss (19:0): 

 

Es erfolgt nachstehende Änderung des Flächenwidmungsplans der Marktgemeinde 

St. Johann in Tirol: 
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 Umwidmung des Gst. .318 und von Teilen der Gst. .319, 2671 und 2672/1 von 

Freiland (§ 41 TROG 2011) in Sonderflächen für Hofstellen (§ 44 TROG 

2011), standortgebunden, mit einer Festlegung gemäß § 44 Abs. 6 TROG 

2011 hinsichtlich folgender gewerblichen Tätigkeit: Campingplatz (Verwaltung 

und Versorgung), Festlegung des Zählers: 4 

 Umwidmung eines Teils des Gst. 5806 von Verkehrsfläche (§ 53 TROG) in 

Sonderflächen für Hofstellen (§ 44 TROG 2011), standortgebunden, mit einer 

Festlegung gemäß § 44 Abs. 6 TROG 2011 hinsichtlich folgender gewerbli-

chen Tätigkeit: Campingplatz (Verwaltung und Versorgung), Festlegung des 

Zählers: 4 

 

Der Planungsbereich ist in Anlage F dieses Gemeinderatsprotokolls ersichtlich, wel-

che einen Bestandteil dieses Beschlusses darstellt. 

 

Gemäß § 70 Abs. 1 TROG 2011 erfolgt mit der Beschlussfassung über die Auflegung 

des Entwurfes gleichzeitig der Beschluss über die dem Entwurf entsprechende Ände-

rung. Dieser Beschluss wird jedoch nur rechtswirksam, wenn innerhalb der Aufle-

gungs- und Stellungnahmefrist keine Stellungnahme zum Entwurf von einer hierzu 

berechtigten Person oder Stelle abgegeben wird. Die Auflegungsfrist beträgt vier Wo-

chen. 

 

4) Erlassung eines Bebauungsplans: Gst. 2782/8 und 2782/9 

 

Der Bauamtsleiter erläutert die maßgebenden Parameter dieses Verhandlungsgegen-

standes mithilfe von .pdf-Dateien, welche an die Wand des Sitzungszimmers projiziert 

werden. 

 

Beschluss (19:0): 

 

Der Entwurf des Bebauungsplans für das Gst. 2782/8 und einen Teil des Gst. 2782/9 von 

Dr. Erich Ortner vom 10. Dezember 2015 („23/2015 Mächtlen (Änd. BPLSJT24_2013“) 

wird gemäß § 66 Abs. 1 erster Satz TROG 2011 aufgelegt. Die Auflegungsfrist beträgt 

vier Wochen. Gemäß § 66 Abs. 2 TROG 2011 erfolgt mit der Beschlussfassung über die 

Auflegung des Entwurfes nach § 66 Abs. 1 erster Satz TROG 2011 gleichzeitig der Be-

schluss über die Erlassung des Bebauungsplans. Dieser Beschluss wird jedoch nur 

rechtswirksam, wenn innerhalb der Auflegungs- und Stellungnahmefrist keine Stellung-

nahme zum Entwurf von einer hierzu berechtigten Person oder Stelle abgegeben wurde. 
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2) Finanzausschuss 

1) Finanzierung von Grundstückskäufen („Pension Riedl“): Entnahme von EUR 500.000,00 

aus der Betriebsmittelrücklage 

 

Beschluss (19:0): 

 

Für den Kauf des Gst. 114/6, KG 82114 St. Johann in Tirol, („Pension Riedl“) werden der 

Betriebsmittelrücklage EUR 500.000,00 entnommen. 

HHSt. 912+2989 

 

IV. Anträge, Anfragen und Allfälliges 

 

Flüchtlingsunterkünfte Weitau. Heribert Mariacher erkundigt sich nach dem aktuellen Stand 

bei den in Rede stehenden Flüchtlingsunterkünften im Bereich der Landwirtschaftlichen Lehran-

stalt Weitau. Der Bürgermeister antwortet, in dieser Angelegenheit sei mittlerweile ein Termin mit 

dem Landeshauptmann festgesetzt worden. Er werde sich bei diesem für eine „Verhandlungslö-

sung“ im Sinne der Gemeinde einsetzen. 

 

Dank zum Jahresende. Der Bürgermeister bedankt sich abschließend bei den Gemeinderäten 

für die gute Zusammenarbeit im zu Ende gehenden Jahr 2015. 

 

Dieses Protokoll enthält sechs Anlagen. 

 

St. Johann in Tirol, 15. Dezember 2015 

 

Der Bürgermeister: 

 

 

 

 

Der Schriftführer:     Gemeinderäte: 






























